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§ 37 FreiwG Zuwendungen
 FreiwG - Freiwilligengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Zuwendungen erfolgen nach Maßgabe der Fondsmittel in Form von Geldleistungen entsprechend den von

dem Bundesminister bzw. von der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

nach Anhörung des Freiwilligenrates erlassenen Richtlinien. Diese Richtlinien sind im Internetportal

Freiwilligenweb zu veröffentlichen.

2. (2)Diese Richtlinien haben insbesondere nähere Bestimmungen über die Voraussetzungen, unter denen

Zuwendungen gewährt werden können, sowie über deren Art und Höhe zu enthalten.
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